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81/11 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur Errichung und zum Betrieb einer Anlage 
zur Haltung oder zur Aufzucht von Schweinen in Dülmen

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Franz-Josef Wentingmann, Feld-
mark 1, 48249 Dülmen, mit Datum 15.06.2011 eine Geneh-
migung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 16 und 6 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV - sowie der Ziffer 7.1 Spalte 1g des Anhangs der 4. 
BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 
einer genehmigungspflichtigen Anlage zur Haltung oder zur 
Aufzucht von Schweinen mit insgesamt 1.881 Mastschwei-
ne-, 222 Sauen-, 3 Eber- und 63 Jungsauenplätzen erteilt.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
• Die Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen

Die Anlage darf auf dem Grundstück in Dülmen, Gemarkung 
Dülmen-Hiddingsel, Flur 13, Flurstück 63, errichtet und be-
trieben werden.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster erheben. Hierbei müssen 
Sie Folgendes beachten:
Sie müssen die Klage
• innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe/Zustel-

lung des Bescheides 
• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Mün-
ster erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
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dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so viele 
Abschriften beigefügt werden, dass alle eine Ausfertigung 
erhalten können.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 05.07. bis 
einschließlich 18.07.2011 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
• Stadtverwaltung Dülmen, Zimmer 21, Overbergplatz 3, 

48249 Dülmen
• Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 220, Friedrich-Ebert-

Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Nebenbestimmungen zum Baurecht/Brandschutz, zum Im-
missionsschutz, zum Boden- und Gewässerschutz, zum Ve-
terinärrecht, zur Reststoffverwertung und Abfallentsorgung 
und zum Landschaftsschutz ergangen ist. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Coesfeld, den 16.06.2011

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

82/11 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb 
einer Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Schwei-
nen in Coesfeld

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Manjo Rohkamp, Letter Bruch 
15, 48653 Coesfeld, mit Datum 20.06.2011 eine Genehmi-
gung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:
„Hiermit erteile ich Ihnen gemäß §§ 16 und 6 Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV - sowie der Ziffer 7.1 Spalte 1 des Anhangs zur 
4. BImSchV die Genehmigung zur wesentlichen Änderung 
und zum Betrieb einer genehmigungspflichtigen Anlage zum 
Halten oder zur Aufzucht von Schweinen.“

Eingeschlossene Entscheidungen:
• Die Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen

Die Anlage darf auf dem Grundstück in Coesfeld, Letter 
Bruch 15, Gemarkung Lette, Flur 34, Flurstück 7, wesentlich 
geändert und betrieben werden.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster erheben. Hierbei müssen 
Sie Folgendes beachten:
Sie müssen die Klage
• innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe/Zustel-

lung des Bescheides 
• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Mün-
ster erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 

und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage nebst Anlagen sollen soviele 
Abschriften beigefügt werden, dass alle eine Ausfertigung 
erhalten können.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 05.07.2011 
bis einschließlich 18.07.2011 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
• Stadtverwaltung Coesfeld, Bürgerbüro, Zimmer 1, 
 Markt 8, 48653 Coesfeld
• Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter 
Nebenbestimmungen zum Baurecht/Brandschutz, zum Im-
missionsschutz, zum Gewässerschutz, zum Veterinärrecht, 
zum Reststoffverbringungs- und Abfallentsorgungsrecht, Ar-
beitsschutz, zur Ferngasleitung und des Landschaftsschut-
zes ergangen ist. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der 
Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt.

Coesfeld, den 22.06.2011

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis

83/11 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 10 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Be-
trieb einer Hähnchenmastanlage in Coesfeld

Die Firma SF Geflügelmast Stockum GmbH & Co. KG hat die 
Errichtung und den Betrieb einer Hähnchenmastanlage auf 
dem Grundstück Stockum 20, 48653 Coesfeld (Gemarkung 
Coesfeld-Kspl., Flur 22, Flurstücke 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 126, 127) beantragt. Gegenstand des Antrages ist der 
Neubau von 4 Mastställen mit je 46.000 Tierplätzen, eines 
Auffangbehälters für Reinigungswasser, von 6 Futtersilos 
mit Aircleaner und von 4 Flüssiggastanks mit je 4,8 cbm.
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. 

Die Anlage soll baldmöglichst in Betrieb genommen werden, 
sofern die beantragte Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde vom Antragsteller eine Umweltver-
träglichkeitsuntersuchung als Grundlage zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt. Gem. § 1 Abs. 2 der 9. Verord-
nung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren) ist die Umweltverträglichkeitsprü-
fung unselbständiger Teil des Genehmigungsverfahrens.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen einschließlich der Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, 
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vom 11.07.2011 bis einschließlich 10.08.2011, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Stadtverwaltung Coesfeld, Bürgerbüro, Zimmer 1, 
 Markt 8, 48653 Coesfeld
2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 24.08.2011 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG– auch bei Ausblei-
ben der Antragsteller oder von Personen, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben -, in einem besonderen Er-
örterungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist vorgese-
hen für den 29.09.2011 ab 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt 
Coesfeld, Großer Sitzungssaal, Markt 8, 48653 Coesfeld. 
Die Erörterung kann bei Bedarf am 30.09.2011 fortgesetzt 
werden.
Sollte der Termin aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nicht stattfinden, wird dies 
rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gemacht.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme 
haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden der 
Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig bei den Ausle-
gungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige Per-
sonen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen (Genehmigungs-
bescheid) wird nach dem Erörterungstermin allen Einwen-
dern schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann auch durch 
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.   
  

Coesfeld, den 24.06.2011

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

84/11 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Erweiterung ei-
ner Schweine- und Bullenmastanlage in Lüdinghausen

Herr Georg Resing, Aldenhövel 69, 59348 Lüdinghausen, 
hat am 23.05.2011 einen Antrag zur Erweiterung seiner be-
stehenden Anlage zur Schweine- und Bullenmast auf dem 
Grundstück in Lüdinghausen, Gemarkung: Lüdinghausen-
Kirchsp., Flur: 14, Flurstück: 63, vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb 
eines Bullenmaststalles, der Umbau einer Mehrzweckhalle 
zum Schweinemaststall, die Nutzungsänderung (geänderte 
Haltungsform) von bestehenden Schweinemastställen und 

die Änderung bestehender Abluftanlagen.
Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung ge-
mäß den Vorschriften der 4. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen) und des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Für das Vorhaben ist gemäß § 3a–c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn eine überschlägige 
standortbezogene Vorprüfung durch die Genehmigungs-
behörde ergibt, dass erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind.

Es wurde ein Vorprüfungsverfahren (Screening) zur Feststel-
lung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde 
festgestellt, dass es einer weiteren Umweltverträglichkeits-
prüfung als unselbständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da u. a. erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind.
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG in ent-
sprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BIm-
SchG bekannt gemacht und ist nicht selbstständig anfecht-
bar.

Coesfeld, 27.06.2011

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis

85/11 - Stadt Dülmen

Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen am 14.07.2011

Am Donnerstag, 14.07.2011, 17:15 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Rathauses eine Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

TOP Bezeichnung
1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht zum Stand der Eröffnungsbilanz
3. Vorstellung Aufgabenfelder der Stabstelle Control-

ling
4. II. Änderung der Satzung für die Benutzung der 

Stadtbücherei Dülmen
5. Erlass einer Satzung über die Erhebung von El-

ternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege 
und in den offenen Ganztagsgrundschulen auf dem 
Gebiet der Stadt Dülmen

6. Bestellung und Abberufung einer Verwaltungsprü-
ferin für das Rechnungsprüfungsamt

7. Bestellung und Abberufung  eines Prüfers für das 
Rechnungsprüfungsamt

8. 1. Änderung der Gestaltungssatzung für die Innen-
stadt - Satzungsbeschluss

9. Fortschreibung des Regionalplans Münsterland,
Stellungnahme der Stadt Dülmen
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10. Programm Dülmen 2011 - Dorfentwicklung
11. Aufstellungsverfahren zur 67. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes der Stadt Dülmen für den Be-
reich „Kapellenweg“ in Dülmen-Mitte;
hier: Einleitung des Verfahrens

12. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Kapellenweg“;
hier: Einleitungsbeschluss

13. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Am Osthoff“;
hier: Einleitungsbeschluss

14. Konversion vormals militärisch genutzter Flächen 
in Dülmen

15. Mitteilungen der Bürgermeisterin
16. Anfragen von Stadtverordneten

II. Nicht öffentliche Sitzung

TOP Bezeichnung
17. Mitteilungen der Bürgermeisterin
18. Anfragen von Stadtverordneten

Hinweis:
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches können inte-
ressierte Einwohner der Stadt Dülmen die Beschlussvorla-
gen des öffentlichen Teils für diese Sitzung vom 12.07. bis 
14.07.2011, im Rathaus, Markt 1 – 3, Infothek des Bürgerbü-
ros (geöffnet montags bis donnerstags von 08:00 bis 18:00 
Uhr und freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr) kostenfrei erhal-
ten. Im Internet stehen die Sitzungsunterlagen des öffentli-
chen Teils auch auf der Homepage der Stadt Dülmen (www.
duelmen.de) unter der Rubrik Rathaus | Politik | Ratsinfor-
mationssystem zur Verfügung.

Dülmen, 30.06.2011

STADT DÜLMEN
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau
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